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� Das Coronavirus ist allge-
genwärtig und kann auch

Auswirkungen auf ein Mietver-
hältnis haben.VieleMieterinnen
undMieter sind indieserZeit ver-
unsichert. Aus diesemGrund ge-
ben wir einen kleinen Überblick
über die wichtigsten Fragen und
was die Corona-Pandemie für
Mieterinnen und Mieter bedeu-
tet.
Mieterinnen und Mietern, die
aufgrundder Pandemie in finan-
zielle Nöte geraten sind und auf-
grund dessen ihre Miete zwi-
schen dem 1. April und dem 30.
Juni 2020 nicht mehr oder nur
zum Teil zahlen können, kann
aufgrund dieses Zahlungsverzu-
ges nicht gekündigt werden. Die
rückständigeMietekannbiszum
30. Juni 2022 an den Vermieter
geleistetwerden.
Es ist aber wichtig zu bedenken,
dass die Mieten weiterhin in vol-
lem Umfang fällig sind. Das be-
deutet, dass der Vermieter Ver-
zugszinsen verlangen kann, die

Rechte und Pflichten von Mieterinnen und
Mietern in Zeiten der Corona-Pandemie

sich derzeit auf 4,12 Prozent be-
laufen. Insofern raten wir Miete-
rinnen und Mietern, sich vorher
mit ihrem Vermieter in Verbin-
dung zu setzen und gegebenen-
falls eine schriftliche Vereinba-
rung anzufertigen. Sollten Sie
dabei Hilfe benötigen, wenden
Sie sich an IhrenMieterverein.
Eine häufige Frage, die sich Mie-
terinnen und Mieter im Moment
stellen ist, wie sie sich bei Woh-
nungsbesichtigungen zu verhal-
ten haben. Dies ist zunächst zu
differenzieren. Sollte ein Mangel

angezeigt worden sein und der
Vermieter benötigt Zugang zur
Wohnung, muss ein Mieter ihm
diesen Zugang auch gewähren.
Allerdings hat auch der Vermie-
ter die gängigen Schutzmaßnah-
menzuergreifen (z.B. zweiMeter
Abstand, Mund- und Nasen-
schutz, nicht mehrere Personen
gleichzeitig). Sollte der betroffe-
neMieter einer Risikogruppe an-
gehören,müsste eineAbwägung
erfolgen.
Handelt es sich hingegen um ei-
ne Besichtigung aufgrund eines

Verkaufs beziehungsweise auf-
grund einer Neuvermietung,
müsste das Eigentumsrecht des
Vermieters gegen das Hausrecht
des Mieters abgewogen werden.
Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass es zu diesem Thema noch
keine Gerichtsentscheidungen
gibt.
In solchen Situationen ist den
Mietern zu raten, sich mit dem
Vermieter oder der Verwaltung
in Verbindung zu setzen und ge-
gebenenfalls nach der Möglich-
keit einer Verschiebung zu fra-
gen.
Auch Umzüge gestalten sich in
diesen Tagen schwierig. Grund-
sätzlich sind Umzüge, auch pri-
vater Natur, erlaubt und können
durchgeführt werden. Aller-
dings sind auch hier die aktuel-
len Schutzmaßnahmen einzu-
halten und sicherzustellen.
Sollten Sie Fragen undProbleme
aufgrund der Corona-Pandemie
haben, dann wenden Sie sich an
IhrenMieterverein. �

Aufruf an alle Mitglieder des Kieler Mietervereins

� Viele Mitglieder des Kieler
Mietervereins haben im

Zuge eines Mieterhöhungsver-
langens bereits Bekanntschaft
mit dem derzeit noch gültigen
qualifizierten Mietspiegel für
Kiel gemacht. Seit 2017 hat Kiel
keinen tabellarischen Mietspie-
gel mehr, sondern einen Regres-
sions-Mietspiegel.
Damit dieser damals erstelltwer-
den konnte, bat die Stadt Kiel
stichprobenartig ausgewählte
Mieterinnen und Mieter, einen
Fragebogen auszufüllen. Leider
war die Teilnahmeauf Seiten der
Mieterinnen und Mieter sehr ge-
ring, so dass mehrere Stichpro-
bendurchläufe erforderlich wur-
den. Gleichwohl war es am Ende
so, dass die parallel abgefragten
Vermieter in deutlich größerer

Anzahlantworteten.Das trugda-
zu bei, dass die Mieten im Ver-
gleich zum Mietspiegel aus dem
Jahr 2014 erheblich anstiegen.
Daher appellieren wir dringend
an alle Mieterinnen und Mieter,
an der Umfrage teilzunehmen,
sofern sie angeschrieben wer-
den. Nur wenn ausreichendMie-
terdaten ausgewertet werden
können, besteht die Hoffnung,
dass der derzeitige Mietenan-
stieg abgebautwerden kann.
Gleichzeitig bitten wir darum,
auch Nichtmitglieder über diese
Situation zu informieren, damit
so vieleMieterdatenwiemöglich
Grundlage des neuen Mietspie-
gels 2021 sind.
Wir bedanken uns für Ihre Teil-
nahmebereits imVoraus.

IIhhrr  KKiieelleerr  MMiieetteerrvveerreeiinn

Vorsicht vor Bearbeitungsgebühren

� Es ist meist ein freudiger
Anlass, wenn man nach

langem Suchen endlich die pas-
sende Wohnung gefunden hat.
Da stutzen manche Mieter nur,
wenn sie an Vermieter oder Ver-
walter eine Bearbeitungsgebühr
für den Abschluss des Mietver-
trages zahlen sollen.
Wichtig ist jedoch, dass nach
Auffassung der meisten Gerichte
eine solche Vereinbarung unzu-
lässig ist, da es sich um eine Ver-
waltungsgebühr handelt. Ver-
einzelte Gerichte halten eine sol-
che Vereinbarung zwar für zu-
lässig, allerdings sollte sich die
Gebühr in einem angemessenen
Rahmen halten (ca. 50 bis 75
Euro).
Auch eine Vermittlungsgebühr
ist vom Mieter nicht zu tragen. Et-

was anderes gilt, wenn der Woh-
nungsvermittler ausschließlich
wegen des Wohnungsvermitt-
lungsvertrages mit dem Woh-
nungssuchenden vom Vermieter
oder von anderen Berechtigten
den Auftrag einholt, die Woh-
nung anzubieten (vgl. § 2 Abs. 1 a
Wohnungsvermittlungsgesetz).
Entscheidend ist zudem, dass
ein Anspruch auf eine Vermitt-
lungsgebühr nicht entsteht,
wenn es sich bei dem Woh-
nungsvermittler gleichzeitig um
den Eigentümer, Verwalter, Mie-
ter oder Vermieter handelt. 
Aus diesem Grund seien Sie trotz
der lang ersehnten neuen Woh-
nung aufmerksam und lassen
Sie solche Vereinbarungen im
Zweifel von einem Juristen über-
prüfen.                                                            �
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WICHTIG!
Mitgliederversammlung des Kieler Mietervereins findet nicht statt

In der letzten MieterZeitung luden wir die Mitglieder des Kieler Mietervereins zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung
ein. Nun hält uns das Coronavirus weiter in Atem.

Auch wenn sich nun wieder Lockerungen des alltäglichen Lebens einstellen, so birgt doch das Zusammentreffen mehrerer
Personen weiterhin ein Gesundheitsrisiko. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unsere Mitglieder einer 

solchen Gefahr nicht auszusetzen und werden die für den 18. Juni 2020 angesetzte Mitgliederversammlung im „Haus des
Sports“ verschieben.

Selbstverständlich bemühen wir uns, diese noch in diesem Jahr nachzuholen und werden die Mitglieder rechtzeitig über 
weitere Informationen unterrichten.

Wir bitten um Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.
Ihr Kieler Mieterverein

Mietervereine setzen sich für mietrechtliche Belange ein
� Ob nun als junger Auszu-

bildender/Student oder
als Rentner, fast jeder Mensch
hat bereits Erfahrungen als Mie-
terin oder Mieter gemacht. Im
besten Fall verläuft das Mietver-
hältnis harmonisch und ohne
Zwischenfälle. Leider machen
manche Mieter nicht diese positi-
ve Erfahrung und sind zum Teil
hilflos und überfordert, insbe-
sondere wenn die Gegenseite ei-

nen Rechtsanwalt einschaltet.
Für diesen Fall gibt es uns Mie-
tervereine. Wir führen für Sie
nicht nur jegliche außergericht-
lich-mietrechtliche Korrespon-
denz mit der Gegenseite, unsere
Juristen beraten Sie auch bei
mietrechtlichen Fragen.
An unseren Landesverband sind
acht Mietervereine angeschlos-
sen. Diese haben wiederum eini-
ge Außenstellen, die wöchent-

Landesverband Schleswig-
Holstein e. V., Eggerstedtstr.
1, 24103 Kiel, Tel. 04 31/9 79
19-0, Fax: 04 31/9 79 19 31,
http://www.mieterbund-
schleswig-holstein.de,

E-Mail: info@mieterbund-
schleswig-holstein.de. Ver-
antwortlich für den Inhalt der

Seiten 16–17: Ann Sophie
Mainitz, Kiel
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DEUTSCHER MIETERBUND 
KIELER MIETERVEREIN E.V.  

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT 
für wiederkehrende Zahlungen 

 
       Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE57ZZZ00000026588 
 

Ich/wir ermächtige/n den Kieler Mieterverein e.V. Zahlung von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Ihnen auf dieses Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Ich/wir kann/können binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf meinem/unserem Konto von 
meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
        
   0      
  Mitgliedsnummer (Mandatsreferenz) 

 
 

Vorname / Name Kontoinhaber/in 
 

 
Bankname / Ort 

 
                                    

   IBAN            BIC 
Ich wünsche         � jährliche Abbuchung am 01. Januar des Jahres    � halbjährliche Abbuchung am 01. Januar und 01. Juli des Jahres  

 
     

Ort / Datum                               Unterschrift Kontoinhaber/in / Lastschrift-Mandat 

                         
                                                          E-Mail-Adresse 

Liebe Mitglieder
des Kieler Mieter-
vereins, wenn Sie
uns noch kein SE-

PA-Lastschrift-
Mandat erteilt ha-
ben, dann über-
senden Sie doch

zur Vereinfachung
Ihrer Beitragszah-
lungen das beige-

fügte Formular
ausgefüllt und un-
terschrieben mit
Ihrer Mitglieds-
nummer an den
Kieler Mieterver-

ein, Eggerstedtstr.
1, 24103 Kiel. Vie-
len Dank! Ihr Kieler

Mieterverein

Kieler Mieterverein – SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT
©

lich bedient werden. Insofern
findet jeder Mieter in Schleswig-
Holstein seinen Ansprechpart-
ner in der unmittelbaren Umge-
bung.
Mit einem jährlichen Mitglieds-
beitrag werden Sie Mitglied in
dem für Sie zuständigen Verein
und können alles, was Ihr Miet-
verhältnis betrifft, in die kompe-
tenten Hände unserer Juristin-
nen und Juristen geben. Wir set-

zen uns jedoch auch in mietpoli-
tischer Hinsicht für Ihre Belange
ein, versuchen wegweisend an
der Mietenpolitik in Schleswig-
Holstein mitzuwirken und
scheuen uns dabei nicht, der ak-
tuellen Landesregierung unbe-
queme Wahrheiten aufzuzei-
gen.
Über 35.000 Mitglieder geben uns
recht – als Mieterin oder Mieter
sind Sie bei uns genau richtig.   �


